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Der Oberbürgermeister 02.06.2009 
 
Stellungnahme  
zur Anfrage F0061/09 vom 29.04.2009 vom StR Jürgen Canehl (fraktionslos)  
 
1. „Von wem wurde der Auftrag zur Abtrennung der Schul- und Sportflächen erteilt? 
Welcher Ausschuss des Stadtrates hat dies beschlossen?“ 
 
Die Gesamtfläche des Schulgrundstücks (ca. 1,4 Ha groß) ist sehr großzügig bemessen. Nach 
Schulbaurichtlinie werden ca. 625 m² (125 Schüler, je Schüler 3 – 5 m²) benötigt. Auf der Grundlage 
der mit der Schulleitung und dem FB 40 abgestimmten Planung wurde die Außenanlage neu 
geordnet, und es konnte mit der Teilsanierung begonnen werden. Ein Teil der Fläche wurde durch 
einen Zaun mit Tor abgetrennt. Die beplante Fläche hat noch immer eine Größe von ca. 6.418 m². 
Eine Nutzung der vorerst nicht in die Planung einbezogenen Fläche ist über das Tor für den 
Schulbetrieb jederzeit möglich und ist der Schulleitung freigestellt. 
 
Zur Neuordnung bzw. Aufteilung des Schulgeländes bedarf es keines Beschlusses eines Gremiums 
des Stadtrates. Die für die Planung und Teilsanierung erforderlichen Haushaltsmittel hat der Stadtrat 
jedoch mit seinem Beschluss zum Haushalt 2009 freigegeben. 
 
 
2. „Kann die entstandene ungenutzte Freifläche als Spiel- und Freizeitfläche für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene zur Verfügung gestellt werden?“ 
 
Der Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe favorisiert zur Errichtung eines neuen Spiel- oder 
Bolzplatzes in diesem Quartier die zentraler gelegene Fläche in der Schenkendorfstraße.  
 
Die Prüfungen bezüglich des Neubaus von Bolz- und Spielplätzen im Stadtteil sind jedoch noch 
nicht abgeschlossen. Vom Grundsatz her kann die Fläche in o. g. Form genutzt werden. Sie muss 
dann aus dem Bereich Schule und Sport ausgegliedert und in die Bewirtschaftung des Eb SFM 
eingegliedert werden. 
 
 
 
 
Ulrich 




